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P RO G R A M M

09:00 Eintreffen der Teilnehmenden

09:30 Willkommensgruß und Vorstellungsrunde
·  Katharina Hermann, Leiterin, Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte

09:45 Key Note
·  Anosha Wahidi, Leiterin des Referats Nachhaltige Lieferketten  

und Nachhaltigkeitsstandards, Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

10:00 Überblick: Rechtliche Entwicklungen im Bereich Wirtschaft  
und Menschenrechte
· Philipp Wesche, Berater, Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte

10:10 Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis
· Britta Sadoun, Senior Referentin Sustainability, K+S AG
·  Leonie Vierck, Compliance „Business and Human Rights”,  

Volkswagen Konzern

10:30 Austausch in Kleingruppen
Moderation: Dr. Verena Haan, Referentin, Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS)  
·  Dr. Jenny Dorn, Referentin, Bundesministerium für Justiz und  

Verbraucherschutz (BMJV)
·  Dr. Maike Drebes, Referentin, Bundesministerium für wirtschaftliche 

Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) 
· Anika Jafar, Referentin, Auswärtiges Amt (AA)
· Philipp Wesche, Berater, Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte 
· Malte Drewes, Berater, Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte

11:00 Kurze Pause
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11:15 Paneldiskussion: Wieviel Verbindlichkeit braucht es auf dem Weg  
zur menschenrechtlichen Sorgfalt?
Moderation: Katharina Hermann, NAP Helpdesk Wirtschaft &  
Menschenrechte
·  Dr. Birgit Spießhofer, Of Counsel, Dentons 
· Britta Sadoun, Senior Referentin Sustainability, K+S
·  Irene Plank, Leiterin des Referats Wirtschaft und Menschenrechte,  

Auswärtiges Amt
·  Leonie Vierck, Compliance „Business and Human Rights”,  

Volkswagen Konzern
·  Dr. Susanne Engelbach, Referentin Exportfinanzierung,  

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

12:00 Austausch mit den Teilnehmenden und Abschluss

12:30 Mittagsbuffet – Möglichkeit zum bilateralen Austausch

13:30 Unternehmer-Café: Beratung und peer-to-peer Austausch zur  
Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt mit den BeraterInnen  
des Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte
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Z U S A M M E N FA S S U N G  D E R  DI S K U S S IO N

Am 22. Oktober 2019 trafen sich etwa fünfzig Vertreterinnen und Vertreter von Unter-
nehmen, Wirtschaft verbänden und Ministerien zum 5. Berliner Frühstück in Berlin, 
um über den Umgang von Unternehmen mit menschenrechtlicher Sorgfalt zwischen 
unternehmerischer Verantwortung und Pflicht zu diskutieren. Dabei standen die Er-
fahrungen von Unternehmen bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Wirt-
schaft und Menschenrechte (NAP) sowie bestehender verbindlicher(er) Instrumente 
im Bereich der Nachhaltigkeit oder der menschenrechtlichen Sorgfalt weltweit im 
Vordergrund. Im Anschluss tauschten sich Unternehmen im Rahmen des 1. NAP 
Helpdesk Unternehmer-Cafés über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Lösun-
gen bei der NAP-Umsetzung aus. Die Veranstaltung fand unter Chatham-House- Rule 
statt. Die folgende Aufstellung soll eine Überblick über den Diskussionsstand geben. 
Diese ist nicht für alle Teilnehmenden repräsentativ und spiegelt auch nicht die Posi-
tion des Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte wider.

Auf dem Weg zu menschenrechtlicher Sorgfalt:  
Welche Rolle spielt der smart mix?

Den VN Leitprinzipien zufolge bedarf es zur Förderung menschenrechtlicher Sorg-
faltsprozesse in Unternehmen eines smart mix aus freiwilligen und verbindlichen 
Maßnahmen. Dazu können unter anderem die folgenden Ansätze zählen: 

 · Erstens kann der Staat Unternehmen beim Aufbau von Kapazitäten fördern,  
beispielsweise durch die Finanzierung von Unterstützungsangeboten wie des 
→ Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte oder des → Deutschen Global Compact 
Netzwerks oder die Förderung von Multi-Stakeholder-Initiativen wie dem  
→ Textilbündnis. 

 · Zweitens kann der Staat zu mehr Transparenz über die Umsetzung menschen-
rechtlicher Sorgfaltsprozesse beitragen, beispielsweise durch die Schaffung  
von Berichtspflichten oder die Entwicklung von Berichts-und Zertifizierungsinst-
rumenten wie dem → Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder dem → Grünen Knopf. 

https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte
https://www.globalcompact.de/
https://www.globalcompact.de/
https://www.textilbuendnis.com/
https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/Benefits-of-DNK
https://www.gruener-knopf.de/
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 · Drittens kann der Staat finanzielle Anreize für menschenrechtliche Sorgfaltspro-
zesse stärken, etwa durch die Kopplung der öffentlichen Beschaffung oder von 
Exportsubventionen an die Umsetzung solcher Prozesse. 

 · Viertens kann der Staat auf nationaler Ebene oder gemeinsam mit anderen 
Staaten rechtlich verbindliche Sorgfaltspflichten etablieren, deren Verletzung mit 
Sanktionen und Entschädigungsansprüchen verbunden werden kann. 

Rechtliche Instrumente können in allen diesen Bereichen eine Rolle spielen. So ar-
gumentierten einige Teilnehmende, dass Brancheninitiativen Reformen des Kartell-
rechts nötig machen würden. Auch eine stärkere Berücksichtigung menschen-
rechtlicher Sorgfaltsprozesse in der öffentlichen Beschaffung könne Reformen des 
Vergaberechts implizieren.

Die Bundesregierung hat im → NAP einen Auftrag zur Prüfung der Notwendigkeit 
gesetzlicher Maßnahmen formuliert. Dazu wird zwischen 2018 und 2020 das so-
genannte → NAP-Monitoring durchgeführt. Sollte dieses zu dem Ergebnis kommen, 
dass weniger als 50 Prozent der in Deutschland ansässigen Unternehmen mit über 
500 Beschäftigten bis 2020 die von ihnen erwarteten menschenrechtlichen Sorgfalts-
prozesse umsetzen, wird die Bundesregierung weitergehende Schritte bis hin zu ge-
setzlichen Maßnahmen prüfen. 

Im → Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode ist darüber hinaus festgehalten: 
„Falls die wirksame und umfassende Überprüfung des NAP zu dem Ergebnis kommt, 
dass die Selbstverpflichtung der Unter nehmen nicht ausreicht, werden wir national 
gesetzlich tätig und uns für eine EU-weite Regelung einsetzen.“

Einigen Teilnehmenden zufolge müsse die Bundesregierung für den Fall, dass das 
NAP-Monitoring zu einem solchen Ergebnis kommt, bereits heute über die Ausge-
staltung gesetzlicher Maßnahmen nachdenken. Dies sei auch wichtig, um ein level-
playing-field für diejenigen Unternehmen zu schaffen, die sich freiwillig engagieren. 
Andere Teilnehmende führten an, dass der Koalitionsvertrag noch keine Entscheidung 
hinsichtlich der Einführung eines Gesetzes vorsehe und dass auch die Federführung 
eines solchen Prozesses noch ungeklärt sei.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte/nationaler-aktionsplan-wirtschaft-menschenrechte/205208
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte/monitoring-nap/2124010
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/656734/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
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Viele Teilnehmende betonten, dass sich Unternehmen mehr Unterstützungsan-
gebote zur Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt wünschen. Dazu zählten 
Beratungsangebote wie die des → Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte oder des 
→ ILO Helpdesk, die international aufgestellt sein sollten, die Förderung weiterer 
Zertifizierungsmöglichkeiten und branchenübergreifender Initiativen, die Schaffung 
von mehr Transparenz über unter schiedliche Siegel, aber insbesondere auch Unter-
stützungsangebote in den Produktionsländern zur Vermittlung regionalspezifischer 
Informationen. 

Zudem sei auch die Schaffung wirtschaftlicher Anreize ein wichtiger Hebel zur För-
derung menschen rechtlicher Sorgfaltsprozesse in Unternehmen. Sowohl das Thema 
Nachhaltige Finanzierung als auch das Thema Öffentliche Beschaffung erführen der-
zeit noch keine ausreichende Aufmerksamkeit. 

Bestehende Gesetze zu menschenrechtlicher Sorgfalt in anderen 
Ländern

In einigen Ländern wurden seit der Annahme der VN Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte (2011) Gesetze verabschiedet, die Unternehmen verbindliche 
menschenrechtliche Sorgfaltspflichten auferlegen. Dazu zählen beispielsweise: 

 · Australien (→ Modern Slavery Act 2018),

 · Frankreich (→ Loi relative au devoir de vigilance, 2017),

 · Großbritannien (→ Modern Slavery Act 2015),

 · Die Niederlande (→ Wet Zorgplicht Kinderarbeid, 2019),

 · USA (→ California Transparency in Supply Chains Act, 2012; → Dodd-Frank Act, 
2013). 

Einige dieser Instrumente betreffen direkt oder indirekt auch deutsche Unternehmen, 
die in den entsprechenden Ländern geschäftlich tätig oder in die Lieferketten dort an-
sässiger Unternehmen eingebunden sind. 

https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/einfuehrung
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/introduction/enacted
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z12996&dossier=34506
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=200920100SB657
https://www.congress.gov/111/plaws/publ203/PLAW-111publ203.pdf
https://www.congress.gov/111/plaws/publ203/PLAW-111publ203.pdf


SEITE 8   |    INFOPAKET – 5 . BERLINER FRÜHSTÜCK:  WIRTSCHAFT & MENSCHENRECHTE – 22. OKTOBER 2019

Darüber hinaus hat die EU verschiedene Richtlinien und Verordnungen im  
Bereich der menschenrechtlichen Sorgfalt erlassen. Dazu zählen die:

 · → EU-Holzhandelsverordnung (2010)

 · → EU-CSR-Berichtspflichten-Richtlinie (2014)

 · → EU-Konfliktmineralienverordnung (2017)

Zudem gibt es in verschiedenen Ländern politische und zivilgesellschaftliche Ini-
tiativen, die auf die Einführung verbindlicher Sorgfaltspflichten zielen. Dazu zäh-
len beispielsweise die deutsche → Lieferkettengesetzinitiative und die schweizerische 
→ Konzernverantwortungsinitiative.

Diese Gesetze sind in verschiedenen Rechtsgebieten angesiedelt und unter-
scheiden sich hinsichtlich ihrer Adressaten, ihres Schutzbereichs, ihrer Vorgaben, 
Reichweite und Durchsetzungsmechanismen:

 · So grenzen beispielweise das britische Gesetz gegen moderne Sklaverei, das nie-
derländische Sorgfaltspflichtengesetz gegen Kinderarbeit oder die EU-Konflikt-
mineralienverordnung den Schutzbereich auf bestimmte Themen oder Sektoren 
ein. Das französische Sorgfaltspflichtengesetz bezieht sich dagegen auf das 
gesamte Spektrum der Menschenrechte und auch auf Umweltschäden.

 · Manche Instrumente schaffen reine Berichtspflichten, die inhaltlich weitgehend 
unkonkret bleiben (britisches Gesetz gegen moderne Sklaverei). Andere schreiben 
auch Maßnahmen zur Risikoermittlung und Prävention entlang der Lieferkette 
vor, deren Angemessenheit in verwaltungs- oder zivilrechtlichen Ver fahren über-
prüft werden kann (französisches Sorgfaltspflichtengesetz, EU-Konfliktminera-
lienverordnung). 

 · Bei Pflichtverletzungen sehen manche Instrumente eine reine Verfahrenshaftung 
vor, beispielsweise in Form von Bußgeldern für eine nicht angemessene Erfüllung 
der entsprechenden Sorgfaltsmaßnahmen (niederländisches Sorgfaltspflichten-
gesetz gegen Kinderarbeit, EU-Konfliktmineralienverordnung). Andere eröffnen 
auch eine Schadenshaftung, wonach die Verletzung der Sorgfaltspflicht einen 
Entschädigungsanspruch der Geschädigten gegen ein Unternehmen begründen 
kann (französisches Sorgfaltspflichtengesetz).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0821&from=DE
https://lieferkettengesetz.de/
https://konzern-initiative.ch/
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Die unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten von verbindlicheren Ansätzen 
sind ein wichtiger Aspekt in der Debatte um menschenrechtliche Sorgfalt. 

So äußerten manche Teilnehmende Bedenken insbesondere hinsichtlich solcher 
Instrumente, deren Schutzbereich sich auf das gesamte Spektrum der Menschen-
rechte bezieht, ohne diese weiter zu konkretisieren. Dies genüge nicht dem verfas-
sungsrechtlichen Konkretheitsanspruch und führe zu Rechts unsicherheit für Unter-
nehmen, die mit der Übersetzung der eher inkohärenten und programmatisch weit 
gefassten Menschenrechte in die unternehmerische Praxis überfordert seien. Andere 
Teilnehmende argumentierten, dass viele Menschenrechte durch die nationale Um-
setzung und Rechtsprechung hinreichend konkretisiert seien, so etwa die im deut-
schen Deliktsrecht geschützten Rechtsgüter. 

Bedenken richteten sich insbesondere auch gegen Instrumente, die eine Schadens-
haftung für Menschenrechtsverletzungen in der Wertschöpfungskette schaffen, 
ohne die rechtlichen und tatsächlichen Kontrollmöglichkeiten von Unternehmen 
zu berücksichtigen. Andere Teilnehmende führten an, dass eine Schadenshaftung so 
ausgestaltet werden könne, dass sie die Kontrollmöglichkeiten über dritte Unterneh-
men adressiert. 

Hinsichtlich der von Unternehmen erwarteten Sorgfaltsprozesse wünschten sich 
viele Teilnehmende Konkretheit. Die Formulierung klarer Erwartungen sei insbe-
sondere auch die Aufgabe der Politik. In diesem Zusammenhang empfanden einige 
Teilnehmende die Offenheit bestehender ausländischer Gesetze sowie unzureichende 
Definitionen rechtlicher Begriffe als problematisch. Dies gelte beispielweise für das 
französische Sorgfaltspflichtengesetz, das die von Unternehmen erwarteten Maßnah-
men nicht weiter konkretisiert und die Beurteilung ihrer Angemessenheit im Streitfall 
den Gerichten überlasst. 

Einige der bestehenden Gesetze in anderen Ländern zeigten, dass es durchaus mög-
lich sei, die von Unternehmen erwarteten Sorgfaltsprozesse zu konkretisieren. So 
knüpften beispielsweise die EU-Konfliktmineralienverordnung und das niederländi-
sche Sorgfaltspflichtengesetz gegen Kinderarbeit an themen- und sektorspezifische 
Richtlinien internationaler Organisationen an, die die erforderlichen Maßnahmen ope-
rationalisieren. Das niederländische Gesetz gestatte es Unternehmen zudem, gemein-
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same Maßnahmenpläne im Rahmen von Multi-Stakeholder-Branchendialogen zu er-
arbeiten, die dann durch die Regierung für gesetzeskonform erklärt werden könnten. 
So könne Rechtsunsicherheit für Unternehmen reduziert werden.

Verbindliche Regelungen auf nationaler Ebene seien für Unternehmen teilwei-
se auch mit Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit verbunden. 
Andere Teilnehmende wiesen darauf hin, dass diese Unsicherheiten durch die Aus-
gestaltung von Gesetzen adressiert werden könnten. So bezögen beispiels weise das 
britische Gesetz gegen moderne Sklaverei oder das niederländische Sorgfaltspflich-
tengesetz gegen Kinderarbeit auch ausländische Unternehmen in ihren Adressaten-
kreis mit ein, die im jeweiligen Staatsgebiet geschäftlich tätig sind. 

Erfahrungen von Unternehmen in der Umsetzung von  
menschenrechtlichen Sorgfaltsprozessen

Für Unternehmen seien verbindliche Regelungen ein relevanter, aber nicht der zen-
trale Treiber für bei der Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt. Unterneh-
men sähen sich auch Anforderungen von Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und 
Standortgemeinden ausgesetzt, denen sie gerecht werden wollen. Bei der Umsetzung 
der menschenrechtlichen Sorgfalt handele es sich um eine unternehmerische Grund-
satzentscheidung. 

Der Austausch ergab auch, dass verbindliche Ansätze innerhalb von Unternehmen 
aber Impulse für die Umsetzung von Sorgfaltsprozessen setzen können. Die mit der 
Umsetzung betrauten Abteilungen hätten es dann oft leichter, andere Abteilungen im 
Unternehmen von der Notwendigkeit solcher Prozesse zu überzeugen. Auch die Ge-
schäftsleitung würde solchen Prozessen dann mehr Aufmerksamkeit schenken. 

Andererseits könne eine verbindliche Regulierung aber auch dazu führen, dass sich 
Unternehmen eher aus einer risikoscheuen Compliance-Perspektive mit ihren Men-
schenrechtsauswirkungen auseinandersetzen. Dies könne bedeuten, dass sie sich 
zunehmend aus Geschäftsfeldern bzw. von Standorten zurückziehen, die als proble-
matisch eingeschätzt werden, anstatt auf Verbesserungen hinzuwirken. Dies sei nicht 
im Interesse vieler Stakeholder. Im Bereich der menschenrechtlichen Sorgfalt wäre 



SEITE 11  |    INFOPAKET – 5 . BERLINER FRÜHSTÜCK:  WIRTSCHAFT & MENSCHENRECHTE – 22. OKTOBER 2019

daher neben des ‚Do no harm‘-Ansatz auch eine stärkere Gewichtung des ‚Do good‘-
Aspekts wichtig, die über einen traditionellen Compliance- Ansatz hinausgehe.

Schwierig sei, wenn Unternehmen in unterschiedlichen Ländern mit unterschied-
lichen Rechtsanforderungen konfrontiert sind. Sollten verbindliche Regelungen 
weiter gestärkt werden, so wären einheitliche Regeln auf internationaler Ebene wün-
schenswert, beispielsweise im Rahmen der Vereinten Nationen oder der Organisa-
tion für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Auch die deutsche EU-
Ratspräsidentschaft im Jahr 2020 könne dafür genutzt werden, die unterschiedlichen 
rechtlichen Anforderungen im europäischen Raum zu vereinheitlichen.

In jedem Fall erfordere die Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltsprozesse in 
Unternehmen Zeit und Ressourcen. Unterschiedliche Abteilungen müssten einge-
bunden und neue Managementsysteme und Wirkungsmodelle entwickelt werden, für 
die es noch wenige Vorgaben gäbe. Eine verbindliche Regulierung müsste daher be-
rücksichtigen, dass es sich hier um langfristige Lernprozesse handele. 
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W E I T E R E  I N F O R M AT IO N E N  U N D  L I N KS

Informationen zum  
NAP, NAP-Monitoring  
und Umsetzungshilfen

→ Informationsportal der Bundesregierung zum NAP

→ NAP Monitoring Auswärtiges Amt 

→ Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte 

→  Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte –  
Fragen und Antworten 

→  Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte –  
Risikoanalyse/CSR Risiko Check

Übersichten zu  
Gesetzen im Bereich  
der menschen - 
rechtlichen Sorgfalt

→  Unternehmen und Menschenrechte. Gesetzliche 
Verpflichtungen zur Sorgfalt im weltweiten Vergleich 
(Friedrich-Ebert-Stiftung)

→ No way around due diligence (Econsense)

→  Business & Human Rights in Law (European Coalition 
for Corporate Justice)

→  Mandatory Due Diligence Platform (Business and  
Human Rights Resource Centre)

Gesetze im Bereich der 
menschenrechtlichen 
Sorgfalt in Europa  
(Auswahl)

→ EU-Konfliktmineralien-Verordnung (Europäische Union)

→ EU-Holzhandels-Verordnung (Europäische Union)

→ EU-CSR-Richtlinie (Europäische Union)

→ CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (Deutschland)

→ Gesetz gegen moderne Sklaverei (Großbritannien)

→ Sorgfaltspflichtengesetz (Frankreich)

→  Sorgfaltspflichtengesetz gegen Kinderarbeit  
(Niederlande)

https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Ueber-den-NAP/ueber-den-nap.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Ueber-den-NAP/Naechste-Schritte/naechste-schritte.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte/monitoring-nap/2124010
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte/monitoring-nap/2124010
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte
https://www.wirtschaft-entwicklung.de/nachhaltigkeit/
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/faq-nap-wirtschaft-und-menschenrechte
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/faq-nap-wirtschaft-und-menschenrechte
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/faq-nap-wirtschaft-und-menschenrechte
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/csr-risiko-check
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/csr-risiko-check
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/csr-risiko-check
http://library.fes.de/pdf-files/iez/15675.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/15675.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/15675.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/15675.pdf
https://econsense.de/app/uploads/2018/06/econsense-Poster_No-way-around-due-diligence-%E2%80%93-Overview-of-human-rights-due-diligence-frameworks-and-legislation_Print-in-A3-format_2017.pdf
http://www.bhrinlaw.org/
http://www.bhrinlaw.org/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0821&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0821&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=DE
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s0802.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1572358606091
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s0802.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1572358606091
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/introduction/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/introduction/enacted
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z12996&dossier=34506
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z12996&dossier=34506
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z12996&dossier=34506
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Zivilgesellschaftliche  
Initiativen zur Schaffung 
von Gesetzen im Bereich  
der menschenrechtlichen 
Sorgfalt

→ Lieferkettengesetzinitiative (Deutschland) 

→ Konzernverantwortungsinitiative (Schweiz) 

→ Treaty Alliance (Vereinte Nationen) 

https://lieferkettengesetz.de/
https://lieferkettengesetz.de
https://konzern-initiative.ch/
https://www.treatymovement.com/
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